
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/1/16 15Os200/96
(15Os201/96), 15Os32/98, 11Os80/03,

12Os116/04, 13Os66/07s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1997

Norm

StPO §152 Abs5

Rechtssatz

Um einen Zeugen in die Lage zu versetzen, auf sein Entschlagungsrecht rechtswirksam zu verzichten oder nicht, muss

ihm vorher eine rechtsrichtige und vollständige Rechtsbelehrung über alle ihm konkret zustehenden

Zeugnisentschlagungsgründe erteilt werden.

Entscheidungstexte

15 Os 200/96

Entscheidungstext OGH 16.01.1997 15 Os 200/96

15 Os 32/98

Entscheidungstext OGH 02.04.1998 15 Os 32/98

11 Os 80/03

Entscheidungstext OGH 05.08.2003 11 Os 80/03

Vgl auch

12 Os 116/04

Entscheidungstext OGH 04.11.2004 12 Os 116/04

Vgl auch

13 Os 66/07s

Entscheidungstext OGH 03.10.2007 13 Os 66/07s

Vgl aber; Beisatz: Ein Zeuge ist zwar über das Entschlagungsrecht zu belehren, eine Bezugnahme auf

Entschlagungsgründe ist nach dem Gesetzeswortlaut aber nicht notwendig.(T1)
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